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Rundschreiben SenFin  IV  Nr. 49 /2018 
 
 
Neufassung des „Rundschreibens zum Krankengeld“ der Spitzenverbände der 
Krankenkassen 
 
Rundschreiben SenFin IV Nr. 22/2016 
 
Anlage: Gemeinsames Rundschreiben der Spitzenverbände der Krankenkassen vom 

12.06.2018 zum „Krankengeld gemäß § 44 SGB V und zum Verletztengeld nach 
§ 45 SGB VII“ 
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Umfassende Informationen der Krankenkassenverbände zum Anspruch, zur Berech-
nung, Höhe, zum Ruhen und Ausschluss der Lohnersatzleistungen „Krankengeld / 
Verletztengeld“ 
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Mit Rundschreiben SenFin IV Nr. 22/2016 wurden die Dienststellen über relevante 
Neuerungen der am 17.03.2016 in Kraft getretenen Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie in-
formiert. 

Ergänzend dazu mache ich nunmehr auf das „Gemeinsame Rundschreiben der 
Spitzenverbände der Krankenkassen vom 12.06.2018 zum Krankengeld gemäß 
§ 44 SGB V und zum Verletztengeld nach § 45 SGB VII“ aufmerksam (vgl. Anlage). 

Dieses aktuelle Rundschreiben löst das bisherige vom 09.12.2015 ab. Die Aktualisie-
rung war aufgrund zwischenzeitlich eingetretener gesetzlicher Änderungen (z. B. Fle-
xirentengesetz) und der Weiterentwicklung des Rechts (z. B. BSG-Urteil vom 11.05.17 
- B 3 KR 22/15 R) erforderlich geworden. 

Im Zusammenhang mit dem Flexirentengesetz wurden die Hinzuverdienstmöglichkei-
ten bei gleichzeitigem Bezug einer Teil- oder Vollrente wegen Alters neu geregelt. 
Hierdurch kann es zu einem rückwirkenden Wechsel zwischen der Voll- und Teilrente 
kommen, welcher Auswirkungen auf den Krankengeldanspruch bei einer Rente we-
gen Alters ergeben kann. Im Gemeinsamen Rundschreiben werden nun umfassend 
die möglichen Fallgestaltungen dargestellt, wodurch eine einheitliche Beurteilung und 
zugleich Transparenz über die geltenden Regelungen sichergestellt wird. Zu diesem 
Zweck wurde ein neuer Abschnitt 7 „Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes“ 
aufgenommen. 

Das BSG hat zudem mit Urteil vom 11.5.2017 zur Problematik des lückenlosen 
Nachweises von Arbeitsunfähigkeit die bisher anerkannten engen Ausnahmefälle er-
weitert. Insbesondere die sogenannte „Nahtlosigkeitsthematik“ führt oftmals in der 
Praxis zu Nachfragen und Missverständnissen. Mit dem Ziel der Herstellung von 
Transparenz auch zum Anspruch auf Krankengeld wurde das vorgenannte BSG-Urteil 
zum Anlass genommen, die bisherigen Besprechungsergebnisse in das Gemeinsame 
Rundschreiben einzuarbeiten. Hierfür wurde ein neuer Abschnitt 2 mit vielfältigen 
Beispielen und umfangreichen Klarstellungen hinzugefügt.  

Besonders hervorzuheben sind folgende Ausführungen: 

 2.2.2 Nachweis einer Arbeitsunfähigkeit 

 2.2.2.1.3 Rückwirkende ärztliche Bescheinigung 

 2.2.2.2 Nahtloser Nachweis der Arbeitsunfähigkeit 

 2.2.2.2.1 Feststellung und Bescheinigung der weiteren Arbeitsunfähigkeit am 
Tag nach dem Ende der bisherig bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 

 2.2.2.2.2 Feststellung und Bescheinigung der weiteren Arbeitsunfähigkeit nach 
dem Ende einer stationären Krankenhausbehandlung 

 3.1 Berechnung des Regelentgelts bei Arbeitnehmern 

 6. Ruhen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

Auf die Besonderheiten des Krankengeldes bei Spende von Organen oder Gewe-
ben nach § 44a SGB V und bei flexiblen Arbeitszeitregelungen wird in diesem 
Rundschreiben nicht separat eingegangen. 
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